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Information zur Tarifeinigung  
vom 7. Oktober 2022 mit dem Land Hessen 

 

Höhergruppierung und Außendienstzulage 
 

Jetzt Anträge stellen! 
 

 

Köln, 2. August 2023 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der dbb hatte mit der Tarifeinigung vom 7. Oktober 2022 deut-
liche Verbesserungen für den Straßenbetriebsdienst in Hes-
sen erreicht. Nach drei Verhandlungsrunden konnten Neure-
gelungen vereinbaren werden, die in wichtigen Bereichen die 
Bestandsbeschäftigten besserstellen und für neueingestellte 
Kolleginnen und Kollegen deutlich attraktivere Entwicklungs-
möglichkeiten bieten. Diese Neuregelungen gelten für die Kol-
leginnen und Kollegen, die bei Hessen Mobil beschäftigt sind.  
 
Zum 1. August 2023 ist nun die Tarifeinigung vom 7. Oktober 
2022 in Kraft getreten. 
 
Bedingt durch die zahlreichen und vielfältigen Sonderregelun-
gen, die für die Beschäftigten beim Land Hessen Gültigkeit 
haben, ist es uns nicht möglich auf jede Einzelheit einzugehen 
und diese in einem Rundschreiben zu berücksichtigen bzw. darzustellen und Beispielrechnungen aufzustellen.  
 
Damit die Neuregelungen zur Anwendung kommen, wurde in der Tarifeinigung vereinbart, dass von den Beschäftigten im Be-
darfsfalle entsprechende Anträge zu stellen sind. Entsprechende Informationen und Musteranträge hat Hessen Mobil unserer 
Kenntnis nach bereits allen Beschäftigten zur Verfügung gestellt. 
 
Oftmals ist es jedoch nicht immer leicht zu erkennen, ob eine Antragsstellung auch wirklich finanzielle Vorteile mit sich bringt 
oder ob es womöglich besser ist, auf eine Antragsstellung zu verzichten und weiterhin die bisherigen Besitzstandsregelungen 
beizubehalten.  
 
In den meisten Fällen sollte bereits ein Blick auf die Entgeltabrechnung oder eine etwaige zusätzliche Reisekostenabrechnung 
Klarheit schaffen, ob und in welcher Höhe derzeit noch Besitzstandszulagen gezahlt werden, die bei einer Antragsstellung ent-
fallen könnten. 
 
Solltet Ihr euch diesbezüglich nicht sicher sein, welche Besitzstände für Euch gelten, so stehen Euch die nachfolgend aufge-
führte Kollegin und der Kollege gerne für Fragen diesbezüglich mit Rat und Tat zur Seite: 
 
Heinrich Roßkopf, Tarifausschuss-Vorsitzender des dbb Landesbundes Hessen, 
Tel.: 0177 4437839, E-Mail: heinrich.rosskopf@dbbhessen.de  
 
Katja Geweniger, VDStra.-Landesvorsitzende Hessen, 
Tel: 01577 8817437, E-Mail: katja.geweninger@vdstra.de  
 
Wir lassen euch nicht im Stich, wir helfen gerne weiter. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
VDStra.-Fachgewerkschaft 
-Bundesvorstand- 

 

Hermann-Josef Siebigteroth 
Bundesvorsitzender 

mailto:info@vdstra.de
http://www.vdstra.de/

